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Schutz bei der Abfallsammlung
eitaus die meisten Be-
schäftigten in der Abfall-

wirtschaft sind in der Abfall-
sammlung tätig. Die neue �Tech-
nische Regel für Biologische Ar-
beitsstoffe. TRBA 213�  regelt jetzt 
Maßnahmen zu ihrem Schutz.

Vor allem Mikroorganismen 
wie Schimmelpilze, Bakterien, 
 Viren und andere Substanzen 
biologischer Herkunft � nden in 
Siedlungsabfällen ideale Lebens-
bedingungen. Durch die Schüt-
tung bei der Abfallsammlung 
werden solche Mikroorganismen 
in die Luft freigesetzt, wo sie 
regelrechte Wolken bilden kön-
nen. Eine solcherart verunreinigte 

berhöhte Geschwindigkeit 
ist die Unfallursache Nr. 1 

auf Deutschlands Straßen. Deshalb 
präsentieren der Deutsche Ver-
kehrssicherheitsrat, der Bundesver-
band der Unfallkassen und die 
gewerblichen Berufsgenossen-
schaften heuer die Aktion �Raser 

kommen nicht 
an�. Erstmals 
steht als Be-
gleitmaterial 
eine CD mit 
umfangreichen 
Hintergrundin-

formationen zur Verfügung, die 
auch zur Schulung von Mitarbei-
tern im Betrieb geeignet ist.

Technisches Basiswissen über 
Reaktionszeiten und Bremswege 
� ndet man im Infomaterial ebenso 
wie eine Erläuterung von 
 Risikofaktoren wie Nässe, Glätte 
oder eingeschränkte Sicht. Über-
müdet oder gar unter Alkohol- 
oder Medikamentenein� uss sollte 
sich � wie eigentlich allgemein 

bekannt ist � niemand ans Steuer 
setzen. Das psychische Be� nden 
des Fahrers spielt eine ebenso 
große Rolle bei der Fahrsicherheit, 
denn auch Stress und Emo tionen 
können die Konzentration stören. 

Im Herbst ist Schulanfang: Alle 
37 Stunden stirbt in Deutschland 
ein Kind im Straßenverkehr. Für 
etwa die Hälfte der kindlichen Fuß-
gänger- und Radfahrerunfälle ist 
der beteiligte Autofahrer verant-
wortlich. Man kann für ganz spezi-
� sche Bedürfnisse das geeignete 
Schulungsmaterial wählen. Interak-
tive Spiele laden zur persönlichen 
Beschäftigung mit dem Thema ein. 
Als Extra lockt ein  Gewinnspiel, bei 
dem man u. a. eine Heimkino-Anla-
ge gewinnen kann. Einsende-
schluss ist der 31. 12. 2006.

www.raser-kommen-nicht-an.de 

Menü �Informationen� und 
�Download�

www.dvr.de  

Ü

Raser kommen nicht an

W Atemluft kann bei Beschäftigten 
Sensibilisierungen und zum Teil 
schwerwiegende Allergien aus-
lösen. Gefährlich sind auch Infek-
tionen, die als Folge selbst klei-
ner Hautverletzungen auftreten 
können.

Geeignete Schutzmaßnah-
men reduzieren die Belastung für 
 Beschäftigte deutlich:

Maßnahmen für den 
 Arbeitsplatz (u. a.)
   möglichst großen Abstand zur 

Schüttung halten
   Schüttung regel mäßig reinigen
   Abfallbehälter geschlossen zur 

Schüttung transportieren

Maßnahmen für den 
 Fahrer arbeitsplatz (u. a.)
   Führerhaus täglich reinigen
   Filter regelmäßig wechseln
   Keine �Staubfänger� wie  Kissen 

und Textilmatten verwenden

Arbeitsplatzübergreifende 
Maßnahmen (u. a.)
   Hände mehrmals täglich reini-

gen, nach der Arbeit, vor dem 
Essen, Trinken und Rauchen

    Straßen- und Arbeitskleidung 
getrennt aufbewahren

   Körperbedeckende Arbeits-
kleidung tragen und diese 
mindestens einmal pro Woche 
wechseln

Mehr Informationen dazu im 
Mitteilungsblatt 3/2006 der Be-
rufsgenossenschaft für Fahrzeug-
haltungen.

www.bgf.de

Menü �Service�, Sicherheitspart-
ner Online, Ausgabe 03/2006

www.baua.de 

Menü �Themen A-Z� 
 �Biologische Arbeitsstoffe� 
TRBA, TRBA 213
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m 27. April 2006 ist die 
EU-Richtlinie 2006/25/EG: 

�Künstliche optische Strahlung� 
in Kraft getreten. Darin werden 
Mindestanforderungen für den 
Schutz der Arbeitnehmer festge-
legt. Bis spätestens zum 27. April 
2010 müssen diese in na tionales 
Recht umgesetzt werden. In 
Deutschland ist die Um-
setzung im Rahmen einer 
Verordnung �Elektromagne-
tische Felder und künst liche 
optische Strahlung� ge plant. 
Optische Strahlen aus natür-
lichen Quellen wie der Sonne 
fallen nicht � wie ursprünglich 
diskutiert - unter die EU-Richt-
linie und werden deshalb nach 
Einschätzung des Bundesamtes 
für Strahlenschutz auch bei der 
nationalen Umsetzung wohl 
nicht berücksichtigt werden.

Optische Strahlung gliedert 
sich in drei Bereiche: die ultra-
violette Strahlung (UV), die für 
den Menschen sichtbare Strah-
lung (VIS, Licht) und die Infra-

rotstrahlung (IR). Optische 
Strahlung entsteht durch natür-
liche Strahlenquellen (z. B. 
die Sonnenstrahlung) sowie 
künst liche Strahlenquellen 
(z. B.  Laser, Halogenlampen, 
Schweißlichtbogen, IR-Strahler 

für Trocknungsanlagen, licht-
emittierende Dioden (LED), 

Schmelzöfen, Leuchten 
(z. B. Tageslichtschein-

werfer oder Projektionseinrich-
tungen). 

Bereits bei der Planung der 
Arbeitsplätze soll das Schutz-
bedürfnis der Arbeitnehmer 
berücksichtigt werden. Überall 
dort, wo eine Exposition ober-
halb der Grenzwerte festgestellt 
wird oder wo sich anscheinend 
bereits Gesundheitsschäden 
eingestellt haben, sind ärztliche 
Untersuchungen geplant. 

www.bfs.de

www.ssk.de

www.europarl.eu.int/

  Schutz vor künstlicher optischer Strahlung
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Gesundheitsrisiko: 
 Manipulierte Maschinen

rbeitsschutzexperten schla-
gen Alarm: Manipulierte 

Schutzeinrichtungen an Maschi-
nen sind eine weit verbreitete 
 Gefahr für Sicherheit und Gesund-
heit von Beschäftigten.

Ein jetzt veröffentlichter Report 
des Hauptverbandes der ge werb-
lichen Berufsgenossenschaften 
kommt zu dem erschreckenden 
Ergebnis, dass an mindestens 
37 Prozent aller stationären In-
dustriemaschinen ständig oder 
vorübergehend Schutzeinrich-
tungen unwirksam gemacht 
 werden. Meist sollen durch die 
Manipulationen Arbeiten er-
leichtert oder schneller erledigt 
werden.

Genaue Zahlen, wie viele Un-
fallopfer manipulierte Maschinen 
fordern, gibt es nicht. Allerdings 
ereigneten sich, so der Report, 
zwischen 1998 und 2004 mehr 
als 400 000 Unfälle an vermeint-
lich fehlerfrei arbeitenden statio-

nären Maschinen. Veraltete Tech-
nik ist praktisch nie der Grund für 
Manipulationen, so der Report 
weiter. Meist ließen sich tech-
nische, organisatorische, psycho-
logische und ergonomische 
 Ur sachen feststellen.

Um Manipulationen an Maschi-
nen künftig zu verhindern, so sind 
die Arbeitsschützer überzeugt, 
müssen deshalb alle am Arbeits-
prozess Beteiligten zusammen-
wirken:
   Maschinenbauer, Entwickler 

von Schutzkonzepten und 
 Normensetzer,

   Vorgesetzte und Maschinenein-
käufer in den Betrieben,

   Maschinenbediener und natür-
lich die Sicherheitsbeauftragten 
vor Ort.

www.hvbg.de

BGIA �Manipulation von 
 Schutzeinrichtungen�

A

ouverän und menschlich 
kompetent, so beschreiben 

alle, die Dr. Hilleburg Struve in 
ihrem beru� ichen Alltag kennen 
gelernt haben, die beliebte lang-
jährige Leiterin des betriebsärzt-
lichen Dienstes in München. Nach 
14 erfolgreichen Jahren, in denen 
sie sich oft genug vehement für 
die Rechte �ihrer� Arbeitnehmer 
eingesetzt hat, verabschiedet die 
gebürtige Magdeburgerin sich 
nun in den Ruhestand. Wer die 
energiegeladene Powerfrau kennt, 
zweifelt allerdings nicht daran, 
dass sie auch im Privaten noch 
viel bewegen wird.

Die Unfallkasse München 
 bedankt sich bei Dr. Hilleburg 
Struve für die gemeinsamen  Jahre 
und wünscht für eine aktive und 

Schutz von 
 Beschäftigten vor 
der Vogelgrippe

ach einem ruhigen Som-
mer wird die Vogel-

grippe im Herbst in Deutsch-
land � das steht zu befürchten 
� wieder ein Thema auch für 
den Arbeitsschutz sein. Ein er-
höhtes Infektionsrisiko besteht 
vor allem für Tierärzte, Feuer-
wehrleute, die Mitarbeiter von 
Landesveterinärämtern sowie 
für Personal in der Tierbeseiti-
gung. Betroffene Mitarbeiter 
müssen zur Infektionsvermei-
dung geeignete Schutzausrüs-
tungen tragen. Gemäß Be-
schluss 608 des Ausschusses 
für Biologische Arbeitsstoffe 
gehören dazu:
   Körperbedeckende Arbeits-

kleidung (Einmalschutzan-
züge) möglichst mit einer 
die Haare vollständig abde-
ckenden Kopfbedeckung

   Desin� zierbare Stiefel 
(Gummistiefel)

   Flüssigkeitsdichte, desin� -
zierbare Schutzhandschuhe

   Augen- bzw. Gesichtsschutz
   Bei engem Tierkontakt ein 

Partikel� ltergerät mit Ge-
bläse TM2P bzw. TM3P, ei-
ne Atemschutzhaube TH2P 
oder TH3P mit Warnein-
richtung oder eine partikel-
� ltrierende Halbmaske FFP 
3 mit Ausatemventil. Zum 
Schutz vor luftübertragenen 
Infektionskrankheiten soll-
ten nach der Atemschutzge-
rätenorm DIN EN 149 be-
wertete Masken verwendet 
werden.

Die Unfallkasse München 
hält ein Faltblatt zum Thema 
für Sie bereit, das Sie unter

www.ukmuenchen.de

anfordern können

www.rki.de 

Menü �Vogelgrippe�, hier 
� ndet sich auch die umfang-
reichste Linksammlung zum 
Thema

N

Generationenwechsel 
im betriebsärztlichen Dienst

Dr. Hilleburg Struve verabschiedet sich in den �Unruhestand�, Dr. Ulrike Mad übernimmt

vor allem gesunde Zukunft alles 
Gute!

Die neue Leiterin des betriebs-
ärztlichen Dienstes seit dem 
1. September 2006, Dr. med Ulrike 
Mad, hat in Freiburg Medizin 
studiert und verfügt über langjäh-
rige betriebsärztliche Erfahrung 
besonders im Mittelstand. Sie 
kam nach beru� ichen Stationen 
in Freiburg und Ulm nach Mün-
chen, wo sie zuletzt Betriebsärztin 
am Bezirkskrankenhaus Haar war. 
Ihr Anliegen ist es, bei strittigen 

Fragen alle Beteiligten an einen 
Tisch zu bringen, damit Lösungen 
gefunden werden, die alle zufrie-
den stellen. n

S

Dr. Hilleburg Struve

Dr. med. Ulrike Mad
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er beru� iche Umgang mit 
hautgefährdenden, haut-

resorptiven und hautsensibilie-
renden Gefahrstoffen ist, eben-
so wie die Feuchtarbeit, für viele 
Beschäftigte Alltag. Die neue 
Technische Regel für Gefahrstof-
fe konkretisiert jetzt die Anfor-
derungen der Gefahrstoffverord-
nung für solche Tätigkeiten.

TRBA 250: Regelungen für Gesundheitswesen 
und Wohlfahrtsp� ege präzisiert

ereits bei der Verabschie-
dung der TRBA 250 �Bio-

logische Arbeitsstoffe im Ge-
sundheitswesen und in der Wohl-
fahrtsp� ege� im Jahr 2003 war 
beschlossen worden, zum Schutz 
der Beschäftigten den Abschnitt 
4.2.4 über die Einführung eigensi-
cherer Instrumente zu präzisieren. 
Im Mai 2006 verabschiedet, ist 
diese Ergänzung nun in Kraft. Die 
Neuerungen werden in die GUV-R 
250 eingearbeitet.

In wenigen Berufen sind ge-
sundheitliche Risiken sowohl 
beim gezielten wie beim nicht 
gezielten Umgang mit biolo-
gischen Arbeitsstoffen so hoch 
zu bewerten wie in Gesundheits-
wesen und Wohlfahrtsp� ege. Die 
Zahl der berufsbedingten Nadel-
stichverletzungen in Deutsch-
land wird auf etwa 500 000 pro 
Jahr geschätzt, wobei Experten 
eine sehr hohe Dunkelziffer ver-
muten.  Besonders die Präven tion 

von Nadelstich- und Schnittver-
letzungen bei medizinischem, 
P� ege- und Wachpersonal muss 
deshalb angesichts der Gefahr 
einer Ansteckung mit u. a. Hepa-
titis B und C sowie dem HI-Virus 
deutlich reduziert werden. Dabei 
helfen Instrumente, die hohen 
 sicherheitstechnischen Standards 
entsprechen. Arbeitgeber sind 
nun gehalten, nicht nur für den 
Einsatz sicherer Systeme zu sor-
gen, sondern auch das Personal 

B

TRGS 401: Gefährdungen durch Hautkontakt 
Hautkontakt mit Gefahrstoffen 

kann nicht nur die Haut selbst, 
sondern auch innere Organe, das 
Erbgut, die Fort p� anzungsfähig-
keit oder Embryonen bzw. Foeten 
schädigen. Außerdem sind aller-
gische Reaktionen möglich. Einige 
Gefahrstoffe sind krebserzeugend 
bzw. stehen unter dem Verdacht, 
Krebs auslösen zu kön nen. Des-

D

m europäischen Vergleich 
ist Deutschland eines der 

Länder, in denen Berufstätigkeit 
und Kindererziehung sich nicht 
optimal verbinden lassen � bis-
her. Neue Initiativen beweisen, 
dass eine familienfreundliche Un-
ternehmens- und Personalpolitik 
sich auch für Arbeitgeber hierzu-
lande lohnt.

Der Deutsche Industrie- und 
Handelskammertag und das Bun-
desfamilienministerium haben ein 
Checkheft erarbeitet, das die Eck-
daten einer familienorientierten 
Personalpolitik anhand prak-
tischer Beispiele und mit vielen 
Tipps erläutert:
   Organisation von Arbeitsabläu-

fen und Zeitmanagement,
   familienfreundliche Unterneh-

menskultur,
   Familienservice wie Pausenre-

gelungen, Teilzeit, alternierende 

Die Arbeit der Zukunft ist  familienfreundlich
Telearbeitsmodelle etc.,

   betriebswirtschaftliche Eck-
daten.

I

im Sinn der ˜nderungen der 
TRBA 250 zu schulen.

Wortlaut der ˜nderungen: 
Bundesarbeitsblatt 7-2006

www.baua.de

�Themen von A�Z�, �Biolo-
gische Arbeitsstoffe�, �Tech-
nische  Regeln für biologische 
Arbeitsstoffe�, �TRBA 250�, 
 �Biologische Arbeitsstoffe im 
 Gesundheitswesen und in der 
Wohlfahrtsp� ege� 

Der letzte Punkt dürfte viele 
Unternehmer besonders interes-
sieren; Musterrechnungen bewei-

sen nämlich, dass Familienfreund-
lichkeit sich auszahlt.

Seit Juli 2006 betreibt das Bun-
desfamilienministerium das On-
lineportal �Erfolgsfaktor Familie�, 
das als Wissens-, Themen- und 
Kontaktplattform Unternehmen 
und Beschäftigte bei der Realisie-
rung familienbewusster Arbeits-
plätze unterstützen soll.

Ergebnisse einer repräsenta-
tiven Bevölkerungsumfrage fasst 
die Studie �Familienfreundlichkeit 
im Betrieb� zusammen:

www.erfolgsfaktor-familie.de

www.bmfsfj.de 

Menü �Familie� �Familie und 
 Arbeitswelt�

www.bmfsfj.de 

Suche �Checkheft familienorien-
tierte Personalpolitik�

halb sind Maßnahmen zum 
Schutz der Beschäftigen hier 
 besonders wichtig.

Grundsätzlich unterstützt die 
TRGS 401 den Arbeitgeber bei der 
Informationsermittlung, bei der 
Gefährdungsbeurteilung , der 
Festlegung von Schutzmaßnah-
men und bei der Planung der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge. 

Experten empfehlen aller dings, 
künftig zusätzlich umfassende 
branchenspezi� sche Regelun-
gen zu erarbeiten.

Beitrag in �baua aktuell� 
2/06, Seite 10

www.baua.de

Suchfunktion �TRGS 401�
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Berufsschüler und Auszubildende früh 
auf Gefahren am Arbeitsplatz hinweisen

unge Beschäftigte sind am 
Arbeitsplatz besonders ge-

fährdet: Europäischen Statistiken 
zufolge liegt die Quote der Ar-
beitsunfälle bei Arbeitnehmern 
zwischen 18 und 24 Jahren um 
50 Prozent höher als in allen an-
deren Altersgruppen. 

2004 verzeichneten die 
gewerblichen Berufsgenos-
senschaften und die Un-
fallkassen 197.492 Arbeits-
unfälle in der Altersgruppe 
unter 25 Jahre � zu ihr 
gehören vorrangig Auszu-
bildende und Berufsanfän-
ger. Das entspricht einem 
Fünftel aller in Deutschland ge-
meldeten Unfälle bei der Arbeit. 
Ein Grund für das höhere Unfall-
aufkommen bei Berufseinsteigern 
ist die mangelnde Erfahrung. 

Präventionsexperten empfehlen, 
Auszubildende von Anfang an über 

Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz aufzuklären,  damit sie 
sich im Arbeitsleben und in der 
Freizeit sicher und gesund verhal-
ten. Gesetzlich ist der Arbeitgeber 
verp� ichtet, neue Mitarbeiter über 
Gefahren am Arbeitsplatz zu unter-

richten. Erforderliche 
Schutzausrüstungen, 
zum Beispiel Schutz-
handschuhe, muss er 
kostenlos bereitstel-
len. Bei Auszubilden-
den unter 18 Jahren 
sind zudem die be-
sonderen Bestimmun-
gen des Jugendar-

beitsschutzgesetzes zu beachten. 
Über mögliche Gefährdungen klä-
ren auch der Aus bilder, der 
Sicherheits beauftragte oder die 
Sicherheitsfachkraft auf. 

Auszubildende stehen vom 
ersten Arbeitstag an unter dem 

Schutz der gesetzlichen Unfallver-
sicherung. Das gilt sowohl für 
ihre Tätigkeit im Betrieb als auch 
für den Besuch der Berufsschule. 
Erleidet ein Auszubildender einen 
Arbeitsunfall oder verunglückt 
auf dem Weg zwischen Ausbil-
dungsstätte und Wohnung, so 
übernimmt die gesetzliche Un-
fallversicherung die Kosten für 
Heilbehandlung und Rehabilitati-
on. Bei bleibenden Unfallfolgen 
zahlt der zuständige Träger eine 
Rente.

Lehrkräften bietet der BUK die 
Informationsbroschüre �Sicher 
durch das Betriebspraktikum�. 
Infos für junge Berufstätige: 

www.next-line.de 

www.neu-im-job.de

www.starte-sicher.de 

Quelle: Bundesverband der Unfallkassen
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richten. Erforderliche 
Schutzausrüstungen, 
zum Beispiel Schutz-
handschuhe, muss er 
kostenlos bereitstel-
len. Bei Auszubilden-
den unter 18 Jahren 
sind zudem die be-
sonderen Bestimmun-
gen des Jugendar-

beitsschutzgesetzes zu beachten. Fünftel aller in Deutschland ge-

ie Kenntnis der wichtigsten 
Erste-Hilfe-Maßnahmen 

sollte nicht nur für Fachkräfte und 
Autofahrer, sondern für jeden 
Erwachsenen selbstverständlich 
sein. Dazu gehört auch, sich über 
den jeweils aktuellen Forschungs-
stand auf diesem überlebens-
wichtigen Gebiet zu informieren. 
Bei der Berufsgenossenschaft der 
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NPrävention in der 
Arbeitwelt
Der Arbeitskreis der Spitzen-
verbände der gesetzlichen Un-
fall- und Krankenversicherung 
hat ein neues Internetportal 
vorgestellt, das neben umfang-
reichen Informationen zu allen 
Aspekten von Prävention auch 
konkrete Projekte listet.

www.pravention-arbeitswelt.de  

Versichert beim 
Betriebssport
Sofern ein klarer organisato-
rischer Bezug zum Unterneh-
men besteht, sind Mitarbeiter 
auch beim Betriebssport sowie 
auf dem Weg dorthin bzw. von 
dort nach Hause gesetzlich un-
fallversichert. Detailfragen sind 
erläutert unter

www.unfallkassen.de  

Wiederbelebungsleit linien 2006 der BAGEH
D keramischen und Glasindustrie 

ist die Qualitätssicherungsstelle 
Erste Hilfe angesiedelt, die u. a. 
auch umfangreiches Informations-
material zur Verfügung stellt.

Aktuell � ndet man dort die 
Wiederbelebungs-Leitlinien 2006 
der BAGEH (Bundesarbeitsgemein-
schaft Erste Hilfe), die aufgrund 
neuer Erkenntnisse bei der Reani-

mation von Erwachsenen einige 
˜nderungen emp� ehlt, u. a.: 
   Die Entscheidung zum Start 

von Reanimationsmaßnahmen 
fällt, sobald ein Patient nicht 
ansprechbar ist und nicht nor-
mal atmet. 

   Es soll gelehrt werden, zur 
 Durchführung der Herz-
druckmassage die Hände 
in der Mitte des Brustkor-
bes, d.h. auf die untere 
Hälfte des Brustbeines 
aufzusetzen.  

   Jede Notfall-Beatmung 
dauert eine Sekunde. 

   Für Erwachsene im Kreis-
laufstillstand beträgt das 
Verhältnis von Kompressio-
nen zu Beatmungen 30:2. 

   Beim erwachsenen Patien-
ten entfallen die bisher 
gelehrten zwei Initialbeat-
mungen; sofort nach Ein-
treten des Kreislauf-
stillstandes wird mit 30 
Kompressionen begonnen. 

www.bg-qseh.de 

�Aktuell� Wiederbelebungs-
leitlinien sowie �Richtlinien und 
Formulare� Erste Hilfe

www.bageh.de 

�Themen A bis Z�


